
Bitte nicht an die Gemeinde Welver zurücksenden! 

Informationen zum Erfassungsblatt �Bebaute (bzw. überbaute) und befestigte Straßenflächen� 

 
Die auf dem Erfassungsblatt dargestellten befestigten Flächen Ihrer Straße wurden als Ergebnis der Beflie-

gung (Mai 2008) ermittelt. Wenn sich in der Zwischenzeit auf den dargestellten Flächen Ihrer Straße 

durch bauliche Maßnahmen etwas geändert hat (Ver- oder Entsiegelung von Flächen u. ä.), ist dies 

mitzuteilen bzw. einzutragen. 

 
Die aus den Luftbildern erfassten Flächen und die Daten aus der Digitalen Flurkarte (ALK) wurden in ein 
geographisches Informationssystem (GIS) übernommen. Auf dieser Grundlage und nach Abgleich mit Ihren 
Kundendaten wurden die Anschreiben und die Erfassungsblätter erstellt. Die aus Ihren Rückmeldungen 

resultierenden Datenaktualisierungen werden eingearbeitet. Die Genauigkeit der Flächenermittlung ent-
spricht den Vorgaben der amtlichen Kartengrundlagen des Landes Nordrhein-Westfalen. 
 

Bevor Sie das Erfassungsblatt bearbeiten, lesen Sie bitte diese Erläuterungen zu den Begriffsinhal-

ten. Ein Exemplar des Erfassungsblattes behalten Sie, ein Exemplar senden Sie bitte mit beiliegen-

dem kostenfreien Rückantwortumschlag an die Gemeinde Welver zurück. 

 

Begriffsinhalte: 

Grundstück, 

Gemarkung, Flur, 

Flurstück 

Die Straße ist nach unserer Kenntnis in Ihrem Eigentum, Ihrer Verwaltung oder Nut-
zung. Gemarkung, Flur und Flurstück wurden aus der Digitalen Flurkarte entnommen 

ID.-Nr. 

FAD-Nr. 

Diese ID.-Nr. ist nur für die weitere datentechnische Bearbeitung wichtig. 
FAD-Nr. bzw. Aktenzeichen des Grundbesitzabgabenbescheides. 

Bezeichnung Unter Bezeichnung im Erfassungsblatt sind die einzelnen befestigten Flächen V1, V2 

usw. aufgeführt. 
Größe 
 

Unter Größe im Erfassungsblatt ist die Gesamtgröße der einzelnen Flächenarten in 

m², senkrecht von oben auf die Grundstücksfläche projiziert, angegeben. Es werden 

nur volle m² angesetzt (z. B.: 120,7 m² = 120 m² abgerundet). 
 
Eventuelle Korrekturen der Flächengröße auf Grund baulicher Veränderungen neh-
men Sie bitte handschriftlich neben der von uns ermittelten Zahl auf dem Erfas-
sungsblatt vor. 

Flächenart Hier sind die einzelnen Flächenarten Fahrbahn, Gehweg, Parkfläche und Radweg 

aufgeführt. 
 
Im Erfassungsblatt sind die Flächenarten wie folgt dargestellt: 
 
Fahrbahn 

 

Die Fläche ist hellgrau dargestellt 
 
Gehweg 

 

Die Fläche ist orange dargestellt 
 
Parkfläche 

 

Die Fläche ist blau dargestellt 
 
Radweg 

 

Die Fläche ist grün dargestellt 
 

Befestigungsart Bitte die zutreffende Befestigungsart auf dem Erfassungsblatt ankreuzen: 
 vollversiegelt: 

wasserundurchlässige Flächen, insbesondere Asphalt, Beton, bituminöse De-
cken, fugenlose Beläge, Pflaster und Verbundsteine. 
 

 teilversiegelt: 
wasser(teil)durchlässige Flächen, insbesondere Rasengittersteine, Schotter, 
Ökopflaster u. ä Befestigungen. 
 

Hinweis: Grundsätzlich gelten Grasflächen und gewachsene Böden als komplett 

wasserdurchlässig. Diese sind daher nicht als befestigte Fläche aufgeführt. 
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Angaben zur Niederschlagswassereinleitung der befestigten Flächen: 

 

Anmerkung: 

Für jede Flächenart ist nur ein Kreuz für die jeweils zutreffende Niederschlagswassereinleitung - wie 

nachstehend aufgeführt - zulässig. 

Niederschlags-

wasser wird 

eingeleitet in � 

 
Kanal  

Setzen Sie im Erfassungsblatt bitte hier das Kreuz, wenn von der entsprechenden Flä-

che Niederschlagswasser in den Kanal eingeleitet wird.  

Niederschlags-

wasser wird 

eingeleitet in � 

 
Gewässer oder 

Versickerung 

Setzen Sie im Erfassungsblatt bitte hier das Kreuz, wenn das Niederschlagswasser von 
der entsprechenden Fläche vollständig versickert oder in ein Gewässer eingeleitet 

wird. Es darf keine Verbindung zur Kanalisation bestehen. 

 
Wenn Sie Änderungen unserer Angaben vornehmen müssen, tragen Sie diese auf dem Erfassungsblatt ein. 
Sollten Sie unterschiedliche Befestigungsarten innerhalb der von uns ausgewiesenen Flächenarten festge-
stellt haben, geben Sie die entsprechenden Quadratmeter an und stellen diese in der Lageskizze dar. Wenn 
Flächen nur teilweise in den Kanal einleiten, bitten wir Sie ebenfalls um Bildung der entsprechenden Teilflä-

che und Darstellung in der Lageskizze. 
 
Wir bitten Sie nochmals, das Erfassungsblatt auszufüllen, zu unterschreiben und innerhalb von 3 Wochen 

mit beiliegendem Rückantwortumschlag (kostenfrei) an die Gemeinde Welver zurück zu senden. 

 

Die Rücksendung liegt auch in Ihrem Interesse. Sollten Sie das Erfassungsblatt nicht zurücksenden, 

wird davon ausgegangen, dass die dargestellte Situation den tatsächlichen Gegebenheiten ent-

spricht und das Niederschlagswasser von allen aufgeführten Flächen mit voller Versiegelung in die 

Kanalisation eingeleitet wird. Diese Daten werden dann zur Weiterverarbeitung für die Gebührenbe-

scheide genutzt. 

 
Wenn sich künftig an den Flächen Ihrer Straße durch bauliche Maßnahmen Änderungen ergeben, sind Sie 
nach der Entwässerungsgebührensatzung der Gemeinde Welver verpflichtet, dies mitzuteilen. 
 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
Ihre Gemeinde Welver 


